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Wahlbekanntmachung 
 

 
1.       Am 22. September 2013 findet die Wahl zum 18. Deutschen Bundestag statt. 

          Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.  
 
2.       Die Stadt Medebach ist in 16 allgemeine Wahlbezirke eingeteilt.  

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom  

19. August 2013 bis 01. September 2013 

übersandt werden, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der 
Wahlberechtigte zu wählen hat. 

Der Briefwahlvorstand tritt zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um 15.30 Uhr im 
 
 

Rathaus Medebach, Österstr. 1, 59964 Medebach, Zimmer 011 (KG) 
 

zusammen. 
 
3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen 

Wählerverzeichnis er eingetragen ist. Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und 
ihren Personalausweis oder Reisepass zur Wahl mitzubringen. 

 
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden. 

 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält bei Betreten des 
Wahlraumes einen Stimmzettel ausgehändigt. 

 
Jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme. 

 
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer 

 
a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der Bewerber der 

zugelassenen Kreiswahlvorschläge unter Angabe der Partei, sofern sie eine 
Kurzbezeichnung verwendet, auch dieser, bei anderen Kreiswahlvorschlägen 
außerdem das Kennwort und rechts von dem Namen jedes Bewerbers einen Kreis 
für die Kennzeichnung, 

 
b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeichnung der Parteien, 

sofern sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch dieser, und jeweils die Namen 
der ersten fünf Bewerber der zugelassenen Landeslisten und links von der 
Parteibezeichnung einen Kreis für die Kennzeichnung. 

 
  Der Wähler gibt 

 
  seine Erststimme in der Weise ab,  

dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) durch ein in einen Kreis 
gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Bewerber sie 
gelten soll, 

 
 und seine Zweitstimme in der Weise,  
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dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) durch ein in einen Kreis 
gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie 
gelten soll. 

 
Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraumes oder in einem 
besonderen Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine 
Stimmabgabe nicht erkennbar ist. 

 
4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und 

Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, 
soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist. 

 
5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Wahlkreis, in dem der 

Wahlschein ausgestellt ist, 
 

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises oder 
 

b) durch Briefwahl 
 

teilnehmen. 
 

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde einen amtlichen 
Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen 
Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im 
verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so 
rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zuleiten, dass er dort 
spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der 
angegebenen Stelle abgegeben werden. 

 
6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben (§ 14 

Abs. 4 des Bundeswahlgesetzes). 
 

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das 
Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
Der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches). 

 
 Medebach, den 26. August 2013 
 
 Stadt Medebach 
 Der Bürgermeister 
  

T. Grosche 
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Bekanntmachung über die Erhebung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit 
dem freiwilligen Wehrdienst 
(§ 18 Abs. 7 Melderechtsrahmengesetz – MRRZ- in der Fassung der Bekanntmachung vom 
19.04.2002, zuletzt geändert durch Gesetz vom 28.04.2011 -BGBI. I S. 678-) 
 
 
Im Zusammenhang mit dem freiwilligen Wehrdienst übermitteln die Meldebehörden dem 
Bundesamt für Wehrverwaltung zum Zweck der Übersendung von Informationsmaterial über  
Tätigkeiten in den Streitkräften personenbezogene Daten. Von Personen mit deutscher 
Staatsangehörigkeit, die im Jahr 2014 volljährig werden, werden im Oktober 2013 der 
Familienname, die Vornamen und die gegenwärtige Anschrift mitgeteilt (§ 58 i.V. mit § 62 Abs. 2 
Wehrpflichtgesetz (WPflG). 
 
Die Datenübermittlung nach § 58 i.V. mit § 62 Abs. 2 WPflG ist nur zulässig, soweit die Betroffenen 
nicht widersprochen haben. Der Widerspruch kann schriftlich oder mündlich zur Niederschrift bei 
der Stadt Medebach, Bürgerbüro, 59964 Medebach, Österstr.1, eingelegt werden. 
 
Gemäß § 18 Abs. 7 i. V. mit § 25 MRRG wird hiermit auf das Widerspruchsrecht durch öffentliche 
Bekanntmachung hingewiesen. 
 
Medebach, 05.09.2013 
 
Der Bürgermeister 
Grosche 
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Bekanntmachung 
über die Feststellung des Jahresabschlusses des Wasserwerks  

der Stadt Medebach zum 31.12.2011 
 

Der Rat der Stadt Medebach hat am 21. März 2013 den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 
des Wasserwerks der Stadt Medebach festgestellt und dazu wie folgt beschlossen: 
Die Stadtvertretung nimmt vom Inhalt des Prüfungsberichtes zum Jahresabschluss 2011 des 
städtischen Wasserwerks Kenntnis. 
Die Stadtvertretung beschließt einstimmig, den Jahresabschluss gemäß § 4 der 
Eigenbetriebsverordnung wie folgt festzustellen: 

a)  Bilanzsumme                          5.172.115,18 € 
b)  Ergebnis der Gewinn- und Verlust- 

                        rechnung/Jahresverlust                                                                             49.146,17 €               
  
Die Stadtvertretung beschließt, dass  der Jahresverlust in Höhe von 49.146,17 € in vollem Umfang 
auf die neue Rechnung vorgetragen wird. Der Jahresabschluss 2011 liegt ab dem Tag der 
Bekanntmachung in der Stadtverwaltung Medebach, Rathaus, Österstr. 1, Zimmer 218, während 
der Dienstzeiten zur Einsichtnahme aus. 
 

Abschließender Vermerk der GPA NRW 
Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher Abschlussprüfer des Betriebes Wasserwerk 
der Stadt Medebach. Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 31.12.2011 hat sie sich 
der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft TEAM GmbH, Paderborn, bedient.  
Diese hat mit Datum vom 07.03.2013 den nachfolgend dargestellten uneingeschränkten 
Bestätigungsvermerk erteilt. 
 “Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie 
Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des Wasserwerkes der Stadt 
Medebach, Medebach, für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2011 geprüft. 
Durch § 106 GO NRW wurde  der Prüfungsgegenstand erweitert. Die Prüfung erstreckt sich daher 
auch auf die wirtschaftlichen  Verhältnisse des Eigenbetriebes i.S.v. § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG. 
Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen 
handelsrechtlichen Vorschriften und ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften sowie den 
ergänzenden Bestimmungen der Satzung und die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebes 
liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung des Eigenbetriebes. Unsere Aufgabe ist es, auf der 
Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter 
Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht sowie über die wirtschaftlichen 
Verhältnisse des Eigenbetriebes abzugeben. 
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach  § 317 HGB und § 106 GO NRW unter Beachtung 
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den 
Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den 
Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, 
mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt 
werden kann, ob die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebes Anlass zu Beanstandungen 
geben. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die 
Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Eigenbetriebes sowie 
die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. 
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Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen 
Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und 
Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die 
Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der 
Betriebsleitung des Eigenbetriebes sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts. Die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse haben wir 
darüber hinaus entsprechend den vom IDW festgestellten Grundsätzen zur Prüfung der 
Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse gemäß § 53 HGrG 
vorgenommen. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage 
für unsere Beurteilung bildet. 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der 
Jahresabschluss den deutschen handelsrechtlichen und den ergänzenden landesrechtlichen 
Vorschriften sowie den ergänzenden Bestimmungen der Satzung und vermittelt unter Beachtung 
der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes.  
Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes 
Bild von der Lage des Eigenbetriebes und stellt die Chancen und Risiken der künftigen 
Entwicklung zutreffend dar.“ 
Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft TEAM GmbH 
ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. Sie kommt dabei zu 
folgendem Ergebnis: 
Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung 
gemäß § 3 der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben 
und prüfungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht erforderlich. 
 
Herne, den 25.07.2013 
 
GPA NRW 
 (Dienstsiegel)                                                           
Im Auftrag             
gez.  Gregor Loges 

 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Der vorstehende, von der Gemeindeprüfungsanstalt NRW  in Herne mit Verfügung vom 
25.07.2013 genehmigte Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2011 des Wasserwerks der Stadt 
Medebach wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Medebach, 01.08.2013 

Der Werkleiter 
Grosche 
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Hochsauerlandkreis                                  Der Landrat 
 

Fachdienst 55 – Geoinformationen und Liegenschaftskataster 
Steinstr. 27 
59870 Meschede 
Auskunft erteilt: Herr Theune 
Telefon: 02961/94-3315 
e-mail: norbert.theune@hochsauerlandkreis.de 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung des Hochsauerlandkreises 
 

über die teilweise Neueinrichtung des Liegenschaftskatasters 

Um den aktuellen Anforderungen der Bürger und der Nutzer aus Wirtschaft, Verwaltung, Recht 
und Wissenschaft an ein Geobasisinformationssystem gerecht zu werden, wird beim 
Hochsauerlandkreis durch den Fachdienst  55 – Geoinformationen und Liegenschaftskataster– 
das Liegenschaftskataster aktualisiert. Die vorhandenen tatsächlichen Nutzungen und zusätzliche 
Topografie werden in den digitalen Datenbestand übernommen. 

In dem Gebiet der Stadt Medebach, Gemarkung Medebach, Flur 19, 21, 22, 27, 28, 30, 33, 52, 
53 und 54,  wurde ein örtlicher Feldvergleich durchgeführt. Aufgrund dieses Feldvergleiches sind 
die  

 aktuell festgestellten Nutzungen in das Liegenschaftskataster übernommen worden. 
Hieraus können sich  Abweichungen in der Ertragsmesszahl der Landwirtschaft ergeben. 

Gemäß § 13 Abs. 5 des Gesetzes über die Landesvermessung und das Liegenschaftskataster 
-VermKatG NRW- in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. März 2005 (GV. NRW 2005 S. 
174) in der z. Zt. gültigen Fassung  in Verbindung mit § 22 der Verordnung zur Durchführung 
des Gesetzes über die Landesvermessung und das Liegenschaftskataster vom 25. Oktober 
2006 DVOzVermKatG NRW - (GV. NRW 2006 S. 462) in der z. Zt. gültigen Fassung  wird das 
Amtliche Liegenschaftskataster-Informationssystem für das oben angegebene Stadtgebiet 
offen gelegt. 

Die Offenlegung mit der Möglichkeit der Einsichtnahme erfolgt in der Zeit vom  

18. September bis 18. Oktober 2013 

jeweils Montag bis Freitag von 8.30 bis 12.00 Uhr und Dienstag zusätzlich von 14.00 bis 17.00 Uhr 
oder nach telef. Vereinbarung (02961/94-3315) in den Diensträumen meiner Katasterbehörde im 

Kreishaus Brilon, Am Rothaarsteig 1, Zimmer 615 

Innerhalb dieser Zeiten können Einwendungen gegen  das neu eingerichtete 
Liegenschaftskataster erhoben werden. 

Brilon, den 06.09.2013 
Im Auftrag 
gez. Vedder 
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